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Projektbeschluss 

Ortsmitte in 
Freudental

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der 
aktuelle Planungsstand vorgestellt und der entsprechende 
Projektbeschluss gefasst. Alle Informationen fi nden Sie im 
Innenteil  
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APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ 
So. 29.10. Hirsch 
Mi. 01.11. Malhaus  

MÜLLTERMINE
Mo. 30.10. Gelber Sack 
Fr. 03.11. Restmüll + roter Deckel 
Sa. 04.11. Grünabfall Riesenberg 

Ö� nungszeiten Recyclinghof 
(November bis Februar):
dienstags: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr
freitags: 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr
samstags: 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0761 / 120 120 00

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  997000
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo-Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
Mi.  16.30 - 18.30 Uhr 
Ausnahme am Mi. 
Standesamt von  14.00 - 17.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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Projektbeschluss zur Umgestaltung der 
Ortsmitte in Freudental   

Für den im Jahr 2021 aus verkehrssicherheitsrechtlichen Gründen umzäunte Weiher in 
Langenrain-Freudental gibt es nun ein Konzept zur Umgestaltung. 
  
Das Büro 365° hat in enger Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Langenrain-Freudental und 
der Bürgerschaft in Langenrain-Freudental geplant, wie die künftige Nutzung des Weihers 
unter Einbeziehung der angrenzenden Spielfl äche aussehen könnte. Die erarbeiteten Varian-
ten wurden bereits in der ö� entlichen Sitzung des Ortschaftsrates Langenrain-Freudental am 
22.03.2023 vorgestellt und diskutiert. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde hierzu 
nun einstimmig der Projektbeschluss gefasst und die benötigten Haushaltsmittel wurden in 
der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 berücksichtigt. 
  
Die bereits bestehende Tischtennisplatte für Jugendliche bleibt erhalten. Für den angrenzen-
den Spielplatzbereich ist eine neue Spielkombination „Sturmmöwe“ vorgesehen. Diese wird 
aus dem Budget des Ortschaftsrats von Langenrain-Freudental fi nanziert und wurde bereits 
bestellt. 
Aktuell weist der Weiher eine Tiefe von bis zu 1,60 m auf. Da sich dieser jedoch im Bereich 
eines Kinderspielplatzes befi ndet, darf das Gewässer lediglich eine Wassertiefe von maximal 
40 cm aufweisen. Nach aktuellem Stand ist auf dem Weiher eine Spielfähre geplant, durch 
welche sich die erlaubte Wassertiefe auf 60 cm erhöht. Die Di� erenz hieraus wird aufge-
schüttet und der Weg um den Weiher herum erweitert. Der Einstieg zur Seilfähre mit Podest 
und Natursitzsteinen wird somit gut angebunden und bietet einen weiteren Aufenthaltsbe-
reich. Als Abgrenzung zur Straße und als schützender Rahmen für den gesamten Bereich wird 
die bestehende Pfl anzung ergänzt. Die mit der Umgestaltung verbundenen Kosten belaufen 
sich auf insgesamt ca. 150.000,00 Euro. 
  
Die konkrete Ausführungsplanung wird weiterhin gemeinsam mit dem Ortschaftsrat 
Langenrain-Freudental erfolgen und dem Gemeinderat zur Abstimmung erneut vorgelegt. 

Achtung geänderter Redaktionsschluss! 
Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss für die KW 44, 
um einen Tag, auf Dienstag, den 31. Oktober 2023, vorverlegt ist. 

Reparaturtre�  der Lokalen Agenda 21 
Nutzen Sie wieder die Möglichkeit, Ihre kaputten Sachen mit Hilfe der Expert:innen vom Arbeits-
kreis Energie, Ressourcen, Klimaschutz in Gang zu setzen und vor der Entsorgung zu bewahren. 
Das Team steht am Samstag, 28. Oktober zwischen 14:00 und 17:00 Uhr im Vereinsheim, Radolf-
zeller Str. 25 bereit, um mit Ihnen Reißverschlüsse, Wackelkontakte, abgerochene Stuhlbeine usw. 
zu reparieren und natürlich werden auch wieder alte Handys gesammelt. 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 
www.gemeinde-allensbach/lokale-agenda-21  
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Bootssaison beendet – Liegeplätze müssen bis 31.10.2023 abgeräumt 
werden.   
Dir Schi� fahrtssaison am Untersee neigt sich dem Ende zu. Mit Ablauf des 31.10.2023 endet die Zuteilung der Liegeplätze. Alle Liegeplätze sind bis 
dahin abzuräumen. Die Gemeinde bittet daher alle Liegeplatzinhaber die Boote und Gestelle zu entfernen. Dies betri� t sowohl die Bojen-, als auch die 
Trockenliegeplätze. Bitte beachten Sie, dass auch die Bojen selbst entfernt werden müssen.  

Nachdem der Schutzzaun gestellt wurde, stehen nun die ersten Maßnahmen 
am Gebäude an. Der Startschuss zur der Entrümpelung ist gefallen und nach-
folgend ab 06.11.2023 sind die notwendigen Arbeiten zur Altlastenentsorgung 
eingeplant. Beide Aufträge werden von Seiten der Fa. PSB Umweltservice 
GmbH & Co. KG ausgeführt. 

Entsorgungsarbeiten 

am alten Adlergebäude 
gestartet   



4 | FREITAG, 27. OKTOBER 2023  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

SATZUNG 
zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebiets „Ortsmitte“   
Aufgrund von §142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit §4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der 
jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach in seiner Sitzung am 25. Juli 2023 folgende Sanierungssatzung beschlossen: 
  

Erweiterung/Änderung der Festlegung des Sanierungsgebiets 
  

Der Geltungsbereich des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets „Ortsmitte“ wird um das Grundstück „Flurstück 426“ (Brunnengasse 6a) erweitert. 
Die Erweiterung umfasst ebenfalls den markierten Bereich am Strandweg „Flurstück 2817“ sowie die Grundstücke „Flurstück „86/2“ und „Flurstück 
86/16“ Park & Ride Parkplatz in der Konstanzer Straße. Die geänderte Abgrenzung des Sanierungsgebietes ergibt sich aus dem Lageplan der STEG 
Stadtentwicklung GmbH mit Datum vom 17. Juli 2023 (Originalmaßstab M 1:1000). Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstück-
steile innerhalb der im vorgenannten Lageplan abgegrenzten Fläche. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung zur Änderung der Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets. Die Satzung zur Änderung der Sanierungssatzung kann während der üblichen Ö� nungszeiten im Rathaus 
von jedermann eingesehen werden. 
  
Die Bestimmungen des Sanierungsmaßnahmenrechts (§§ 136 � . BauGB) und die Vorschriften der §§ 2 bis 3 der Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets vom 05. Juli 2016 (Ö� entliche Bekanntmachung vom 08. Juli 2016) bleiben von der Satzung zur Änderung der Sanierungssat-
zung unberührt und sind auch für den Erweiterungsbereich/Änderungsbereich anzuwenden. 
  
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung wird gemäß §143 Abs. 1 BauGB mit ihrer ö� entlichen Bekanntmachung rechts-
verbindlich.   
  
Ausgefertigt: 
  
Allensbach, den 26. Juli 2023 
  
gez. 
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 
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Hinweise: 
  
Gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) sind eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde/Stadt geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
  
Gemäß §4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn:
1. die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

  
Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB (insbes. Ausgleichsbetrag des Eigentümers) wird hingewiesen. 
  
Weiter wird auf die Vorschriften des § 24 �  BauGB (Vorkaufsrecht für die Gemeinde) und auf § 144 BauGB (genehmigungspfl ichtige Vorhaben) hin-
gewiesen. 

Änderung der Satzung über den Anschluss an die 
ö� entliche Wasserversorgungsanlage und die 

Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) 
der Gemeinde Allensbach 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen:   
  

Art. I   
§ 42 Grundgebühr 

Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Grundgebühr wird gesta� elt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:
 
Nenndurchfl uss (Qn) des Zählers Gebühr/Jahr 
QN 2,5 63,00 € 
QN 6 152,00 € 
QN 10 253,00 € 
QN 15 380,00 € 
QN 40 1.012,00 € 
QN 60 1.518,00 € 
  
  

Art. II   
§ 43 Verbrauchsgebühren 

  
Abs.1 und Abs. 2 werden wie folgt geändert: 
 
1. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet.
 
 Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,00 €. 
 
2. Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,20 €.
  

Art. III  
Inkrafttreten 

 
1. Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
  
Allensbach, den 18.10.2023   
gez.  
Stefan Friedrich 
-Bürgermeister- 
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Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen  

(- Abfallwirtschaftssatzung – AbfWs)    
Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), §§ 17, 20 und 22 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und zur Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), § 9 Abs.1 und § 10 Abs. 1 des 
Landesabfallgesetzes (LAbfG) für Baden-Württemberg und §§ 2, 13, 14 und 18 des Kommunalabgaben-gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen:   

  
Art. I 

  
§ 25 Höhe der Gebühren 

  
Abs. 1 und Abs. 2 werden wie folgt geändert: 
 
1. Die Benutzungsgebühren betragen jährlich:

  
a) Grund- und Servicegebühr § 22   

Haushaltsgröße in € pro Jahr

Einpersonenhaushalt 32,40

Zweipersonenhaushalt 47,64

Dreipersonenhaushalt 54,12

Vierpersonenhaushalt 60,60

Fünfpersonenhaushalt 67,08

Sechspersonenhaushalt 69,00

Haushalt mit 7 und mehr Personen 70,56

Mindestgebühr nach § 22 Abs. 4 27,48

Mindestgebühr nach § 22 Abs. 4, bei saisonaler Nutzung 14,52
  
b) Biomüllgebühr § 23 Abs. 1   

Haushaltsgröße in € pro Jahr

Einpersonenhaushalt 58,80

Zweipersonenhaushalt 86,52

Dreipersonenhaushalt 98,28

Vierpersonenhaushalt 110,04

Fünfpersonenhaushalt 121,80

Sechspersonenhaushalt 125,40

Haushalt mit 7 u. mehr Personen 128,28

Mindestgebühr nach § 23 Abs. 4 50,04

Mindestgebühr nach § 23 Abs. 4, bei saisonaler Nutzung 26,40
  
c) Restmüllgebühr § 24   

Gefäßart/Größe Restmüll Regelabfuhr 14-tägig in 
€ pro Jahr

Reduzierte Regelabfuhr mit 13 
Leerungen  in €  pro Jahr

80 Liter Restmülleimer 116,64 58,92

120 Liter Restmülleimer 146,64 73,92

240 Liter Restmülleimer 236,76 119,04

1100 Liter Restmülleimer 1.235,76

70 l Restmüllsack - Mindestabnahme 6 Säcke pro Jahr und Haushalt 32,40  

Zusätzlicher 70 l Restmüllsack pro Stück: 5,40

 70 l Windelsack pro Stück: 3,00  
  
d) Biomüllgefäßtarif für Haushalte und Gewerbe § 23 Abs. 6 und § 24a 

 in € pro Stück

80 Liter 100,68

120 Liter 120,24

240 Liter 178,92
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e) Gewerbemüllgebühren - Restmüll § 24a 
regelmäßige Abfuhr, 14-tägig 
  

 in € pro Jahr

80 Liter 116,64

120 Liter 146,64

240 Liter 236,76

1100 Liter 1.235,76

1100 Liter (ohne Behältermiete) 1.235,76

zusätzliche Abfuhr von 1100-Liter-Gefässen:  

Behältermiete pro Monat entfällt

pro Abfuhr entfällt

(2) Besondere Benutzungsgebühren 
  

  in €

2.1 Abfuhr von Sperrmüll über 1 cbm pro Haushalt und Abfuhr, je angefangene 1 cbm   161,60

2.2 Abfuhr oder Anlieferung von Grünabfällen über der Freimenge, 

je angefangene 1 cbm oder 26,60 

je angefangene 1 t 58,60

2.3 Anlieferung von rein mineralischen Bauschuttmengen über 0,5 cbm pro Anlieferung je angefangene 1 cbm entfällt

2.4 Abfuhr von Kühlgeräten über 1 Stück, 

je weiteres Stück 29,20

2.5 Abfuhr von Elektronikschrott über 1 Stück, 

je weiterem Großgerät  29,00

 Abfuhr von Bildschirmen über 1 Stück, 

je weiterem Bildschirm   13,60

 Anlieferung von Elektronikschrott über 1 Stück, 

je weiterem Kleingerät   1,20

2.6 Behälterwechsel 24,00
  

  
Art. II. 

  
Inkrafttreten 

  
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.   
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.   
  
Allensbach, den 18.10.2023     

gez. 
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 
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Satzung über die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben - 

Entsorgungssatzung 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg, §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 2, 8 Abs. 
2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Satzung 
beschlossen: 

I. Allgemeines 
  
§ 1 Ö� entliche Einrichtungen, Begri� sbe-
stimmung   
(1) Die Gemeinde betreibt die unschädliche Be-
seitigung des Schlamms aus Kleinkläranlagen 
und des gesammelten Abwassers aus geschlos-
senen Gruben im Gemeindegebiet Allensbach 
als ö� entliche Einrichtung. 
(2) Die Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 um-
fasst die Abfuhr und Beseitigung des Schlamms 
aus Kleinkläranlagen sowie des Inhalts von ge-
schlossenen Gruben einschließlich der Über-
wachung des ordnungsgemäßen Betriebs die-
ser Anlagen durch die Gemeinde oder den von 
ihr beauftragten Dritten im Sinne von § 56 Satz 
3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
  
§ 2 Anschluss und Benutzung   
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf de-
nen Kleinkläranlagen oder geschlossene Gru-
ben vorhanden sind, sind berechtigt und ver-
pfl ichtet, ihre Grundstücke an die Einrichtung 
für die Abwasserbeseitigung nach § 1 Abs. 1 
anzuschließen und den Inhalt der Kleinkläran-
lagen und geschlossenen Gruben der Gemeinde 
zu überlassen. An die Stelle des Grundstücksei-
gentümers tritt der Erbbauberechtigte. Sobald 
für das Grundstück die Möglichkeit des An-
schlusses an die zentrale Abwasserbeseitigung 
besteht, gelten ausschließlich die Bestimmun-
gen der Satzung der Gemeinde Allensbach über 
die ö� entliche Abwasserbeseitigung in der je-
weils gültigen Fassung. 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspfl icht 
nach Abs. 1 tri� t auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung be-
rechtigten Personen. 
(3) Von der Verpfl ichtung zum Anschluss und 
der Benutzung der Einrichtung ist der nach 
Abs. 1 und 2 Verpfl ichtete auf Antrag insoweit 
und solange zu befreien, als ihm der Anschluss 
bzw. die Benutzung wegen seines, die ö� entli-
chen Belange überwiegenden Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zuge-
mutet werden kann und die wasserwirtschaft-
liche Unbedenklichkeit von der Wasserbehörde 
bestätigt wird. 
(4) Eine Befreiung zur Benutzung der gemeind-
lichen Abfuhr des Schlamms bzw. Abwassers 
wird demnach Abs. 1 und 2 Verpfl ichteten auf 
Antrag insoweit und insolange erteilt, als er 
selbst eine ordnungsgemäße Abfuhr des auf 
seinem Grundstück anfallenden Schlamms 
bzw. Abwassers sicherstellen kann. Der Ge-
meinde ist auf Verlangen ein Nachweis über die 
ordnungsgemäße Abfuhr zu erbringen. 
  
§ 3 Betrieb der Kleinkläranlagen und ge-
schlossenen Gruben  
(1) Die Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben sind nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik vom Grundstückseigentü-
mer auf eigene Kosten herzustellen, zu unter-

halten und zu betreiben. Die wasserrechtlichen 
und baurechtlichen Bestimmungen bleiben un-
berührt. Vom Betreiber ist eine ständige Funk-
tionskontrolle (Eigenkontrolle) seiner Abwasse-
ranlagen durchzuführen. 
(2) Die ordnungsgemäße Wartung der Klein-
kläranlagen und der geschlossenen Gruben 
ist vom Grundstückseigentümer gegenüber 
der Gemeinde jährlich durch die Vorlage der 
Bescheinigung eines Fachbetriebes oder Fach-
mannes nachzuweisen. Dies gilt auch für die 
Dichtigkeit der geschlossenen Gruben. 
(3) In die Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben dürfen keine Sto� e eingeleitet werden, 
die geeignet sind, 
- die Funktionsfähigkeit der Kleinkläranlagen 
und geschlossenen Gruben zu beeinträchtigen, 
- die bei der Entleerung, Abfuhr und Behand-
lung eingesetzten Geräte, Fahrzeuge und Ab-
wasserreinigungsanlagen in ihrer Funktion zu 
beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu zer-
stören. 
(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der 
Satzung über die ö� entliche Abwasserbeseiti-
gung (Abwassersatzung) der Gemeinde Allens-
bach in der jeweils geltenden Fassung über 
1. die Ausschlüsse in § 6 Abs. 1 und 2 Abwas-
sersatzung für Einleitungen in die Kleinkläran-
lagen oder geschlossenen Gruben; 
2. den Einbau sowie die Entleerung und Reini-
gung von Abscheidevorrichtungen gemäß § 18 
Abs. 1 Abwassersatzung auf angeschlossenen 
Grundstücken entsprechend. 
  
§ 4 Entsorgung der Kleinkläranlagen und ge-
schlossenen Gruben   
(1) Die Entsorgung der Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben erfolgt regelmäßig, un-
ter Berücksichtigung der Herstellerhinweise, 
der DIN-4261, den Bestimmungen der Allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie der 
wasserrechtlichen Entscheidung nach Bedarf. 
Der Grundstückseigentümer ist für die Beauf-
tragung entsprechender Fachfi rmen zur Ent-
sorgung zuständig. 
(2) Die Gemeinde kann die Kleinkläranlagen 
und geschlossenen Gruben zusätzlich nach den 
in Absatz 1 festgelegten Terminen und ohne 
Anzeige nach § 5 Absatz 2 entsorgen, wenn 
aus Gründen der Wasserwirtschaft ein soforti-
ges Leeren erforderlich ist. 
  
§ 5 Anzeigepfl icht, Zutrittsrecht, Auskünfte   
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Ge-
meinde binnen eines Monats anzuzeigen 
- die Inbetriebnahme und das Verfahren (Art 
der Abwasserbehandlung) von Kleinkläranla-
gen oder geschlossenen Gruben; 
- den Erwerb oder die Veräußerung eines 
Grundstücks, wenn auf dem Grundstück Klein-
kläranlagen oder geschlossene Gruben vorhan-
den sind. Bestehende Kleinkläranlagen oder 
geschlossene Gruben sind der Gemeinde vom 
Grundstückseigentümer oder vom Betreiber der 

Anlage innerhalb eines Monats nach Inkraft-
treten dieser Satzung anzuzeigen. 
(2) Der Grundstückseigentümer hat der Ge-
meinde den etwaigen Bedarf für eine Entlee-
rung vor dem für die nächste Leerung festge-
legten Termin anzuzeigen. Die Anzeige hat für 
geschlossene Gruben spätestens dann zu er-
folgen, wenn diese bis auf 50 cm unter Zulauf 
angefüllt ist. 
(3) Den Beauftragten der Gemeinde ist unge-
hindert Zutritt zu allen Teilen der Kleinkläran-
lagen oder geschlossenen Gruben zu gewähren 
- zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Sat-
zung eingehalten werden; 
- zur Entsorgung der Kleinkläranlagen und ge-
schlossenen Gruben nach § 4 Abs. 1 und (2). 
(4) Der Grundstückseigentümer ist dafür ver-
antwortlich, dass die Kleinkläranlagen und ge-
schlossenen Gruben jederzeit zum Zweck des 
Abfahrens des Abwassers zugänglich sind und 
sich der Zugang in einem verkehrssicheren Zu-
stand befi ndet. 
(5) Der Grundstückseigentümer und die sonst 
zur Nutzung eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Personen sind ver-
pfl ichtet, alle zur Durchführung dieser Satzung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
  
§ 6 Haftung  
(1) Der Grundstückseigentümer haftet der 
Gemeinde für Schäden infolge mangelhaften 
Zustandes oder unsachgemäßer oder satzungs-
widriger Nutzung seiner Kleinkläranlagen oder 
geschlossenen Gruben. Er hat die Gemeinde 
von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Mehrere Ersatzpfl ichtige haften als 
Gesamtschuldner. 
(2) Kann die Entsorgung der Kleinkläranlagen 
und geschlossenen Gruben wegen höherer Ge-
walt, Betriebsstörung, Witterungseinfl üssen, 
Hochwasser oder aus ähnlichen Gründen nicht 
oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden, 
hat der Grundstückseigentümer keinen An-
spruch auf Schadensersatz. 
  

II. Gebühren 
§ 7 Gebührenmaßstab  
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
ö� entlichen Einrichtung nach § 1 dieser Sat-
zung eine Benutzungsgebühr (Entsorgungsge-
bühr). 
(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die 
mit der Messeinrichtung des Abfuhrfahrzeugs 
gemessene Menge des Abfuhrguts, die bei jeder 
Abfuhr mit der Messeinrichtung des Abfuhr-
fahrzeugs zu messen und vom Grundstücksei-
gentümer zu bestätigen ist. 
  
§ 8 Gebührenschuldner  
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Abtransports des Abfuhrgutes Eigentümer 
des Grundstücks ist. 
(2) Der Erbbauberechtigte ist anstelle des 
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Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. 
Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner. 
  
§ 9 Gebührenhöhe  
Die Benutzungsgebühr beträgt 
- bei Kleinkläranlagen: für jeden Kubikmeter 
Schlamm 190,24. EURO 
- bei geschlossenen Gruben: für jeden Kubik-
meter Abwasser 190,24 EURO 
Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf 
die vorausgehende volle Zahl abgerundet, sol-
che über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet. 
  
§ 10 Entstehung, Fälligkeit   
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inan-
spruchnahme der Einrichtung. 
(2) Die Gebühren sind zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung 
fällig. 
  

III. Ordnungswidrigkeiten 
§ 11 Ordnungswidrigkeiten  
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 142 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 den Inhalt von 
Kleinkläranlagen oder geschlossenen Gruben 
nicht der Gemeinde überlässt; 
2. Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben 
nicht nach den Vorschriften des § 3 Abs. 1 her-

stellt, unterhält oder betreibt; 
3. entgegen § 3 Abs. 3 Sto� e in die Anlagen 
einleitet, die geeignet sind, die bei der Ent-
leerung, Abfuhr und Behandlung eingesetzten 
Geräte, Fahrzeuge und Abwasserreinigungsan-
lagen in ihrer Funktion zu beeinträchtigen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 
4. entgegen § 3 Abs. 4 Nr. 1 i. V. mit § 6 Abs. 1 
und 2 der Abwassersatzung von der Einleitung 
ausgeschlossene Abwässer oder Sto� e in Klein-
kläranlagen oder geschlossene Gruben einleitet 
oder die vorgeschriebenen Höchstwerte für 
einleitbares Abwasser nicht einhält; 
5. entgegen § 3 Abs. 4 Nr. 2 i. V. mit § 18 Abs. 
1 der Abwassersatzung die notwendige Entlee-
rung und Reinigung der Abscheidevorrichtun-
gen nicht vornimmt; 
6. entgegen § 5 Abs. 1 und 2 seinen Anzeige-
pfl ichten gegen über der Gemeinde nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
7. entgegen § 5 Abs. 3 dem Beauftragten der 
Gemeinde nicht ungehinderten Zutritt ge-
währt. 
(2) Die Vorschriften des Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes bleiben unberührt. 
(3) Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepfl ich-
ten nach § 5 Abs. 1 dieser Satzung nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

  
IV. Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 12 Inkrafttreten
1.  Soweit Abgabenansprüche nach dem bis-

herigen Satzungsrecht bereits entstan-
den sind, gelten anstelle dieser Satzung 
die Satzungsbestimmungen, die im Zeit-
punkt des Entstehens der Abgabeschuld 
gegolten haben.  

2.  Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
11.07.1996 (mit allen späteren Änderun-
gen) außer Kraft. 

  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt/Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
  
Allensbach, 18.10.2023   
gez  
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 

Satzung über die Erhebung der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 4 und 16 des 

Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Steuererhebung   
Die Gemeinde Allensbach erhebt Gewerbesteu-
er nach den Vorschriften des Gewerbesteuer-
gesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben 
mit Betriebsstätte in der Gemeinde Allensbach 
und den Reisegewerbebetrieben mit Mittel-
punkt der gewerblichen Tätigkeit in der Ge-
meinde Allensbach.   
  
§ 2 Steuerhebesätze   
Der Hebesatz wird für die Gewerbesteuer auf 
360 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt. 
§ 3 Geltungsdauer 

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erst-
mals für das Kalenderjahr 2024.   
  
§ 4 Inkrafttreten   
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.   
  
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.   
  
Allensbach, 18.10.2023     
gez.
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 

2. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Allensbach 
vom 06.12.2016 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

Art. I 
§ 5 Steuersatz 

  
§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 werden wie folgt geän-
dert: 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden 
Hund 120 €. Beginnt oder endet die Steuer-
pfl icht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die 
Steuer den der Dauer der Steuerpfl icht ent-
sprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 
(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet 
mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 
1 geltende Steuersatz für den zweiten und je-
den weiteren Hund auf 240 €. Hierbei bleiben 
Hunde, die ausschließlich der Erzielung von 

Einnahmen dienen und steuerfreie Hunde nach 
§ 6 außer Betracht. 
  

Art. II 
Inkrafttreten 

  
Diese Änderung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
  
Allensbach, 18.10.2023   

gez.
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 
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3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 29.04.2014   
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für 

Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
Artikel I 

  
§ 2  

Steuergegenstand 
Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. Wohnung im Sinne dieser Satzung ist je-

der umschlossene Raum, der zum Wohnen 
oder Schlafen genutzt werden kann.  

  
Artikel II 

  
§ 6  

Steuersatz 
wird wie folgt geändert: 

Die Steuer beträgt jährlich 27 v.H. der Bemes-
sungsgrundlage. 

  
Artikel III 

  
In Krafttreten 

  
Diese Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) oder von aufgrund 
der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften 
beim Zustandekommen einer Satzung ist nach 

§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlicher innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.    
  
Allensbach, den 18.10.2023   

gez.  
Stefan Friedrich 
Bürgermeister  

1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe vom 21.10.2020   
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für 

Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel I 
  
§ 3  

Maßstab und Satz der Kurtaxe   
  
wird wie folgt geändert:  
1. Die Kurtaxe mit Nutzungsmöglichkeit der 

Bodenseecard West beträgt je Person ab 
dem vollendeten 15. Lebensjahr: 

  

je Tag und Person 01.04. - 
31.10.

01.11. - 
31.03. 

einschließlich 
Mehrwertsteuer

   

Kurbezirk II 2,80 € 1,50 €  

Kurbezirk III 2,60 € 1,50 € 
  
(2 „bisher“) entfällt 
  
(2 „neu“) Die Kurtaxe beträgt im Kurbezirk I, 
ohne kostenlose Nutzungsmöglichkeit des 
ÖPNV im Landkreis Konstanz je Person und 
Aufenthaltstag ganzjährig 1,80 €  
einschließlich Mehrwertsteuer.   

3. Unverändert, entspricht bisherigem Abs. 4  
  
Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise 
werden zusammen als ein Aufenthaltstag ge-
rechnet. 
  
(4) Unverändert, entspricht bisherigem Abs.5  
  
Kurtaxepfl ichtige Einwohner der Gemeinde 
nach § 2 Abs. 2 haben, unabhängig von der 
Dauer und Häufi gkeit sowie der Jahreszeit 
des Aufenthalts, eine pauschale Jahreskurta-
xe, ohne kostenlose Nutzungsmöglichkeit des 
ÖPNV im Landkreis Konstanz, zu entrichten.   
Diese beträgt je   
a) Wohnung, unabhängig 
vom Kurbezirk:   160 €  
b) Camping-Dauerstellplatz, 
unabhängig vom Kurbezirk:  135 €  
 
1. Der Kurbezirk I umfasst das Gebiet des Be-

bauungsplanes „Klinikgebiet“, Kurbezirk II 
die Gemarkung des Kernortes Allensbach 
(ohne Klinikgebiet), Kurbezirk III die Ge-
markungen der Ortsteile Hegne, Kaltbrunn 
und Langenrain-Freudental.

Artikel II 
  

In Krafttreten   
Diese Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) oder von aufgrund 
der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften 
beim Zustandekommen einer Satzung ist nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlicher innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.    
  
Allensbach, den 18.10.2023     

gez.
Stefan Friedrich 
Bürgermeister  

2. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur
Förderung des Fremdenverkehrs in der Fassung vom 22.05.2001   

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel I 
  
§ 6  

Höhe des Beitrags 
  
wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Beitrag nach § 4 Abs. 1 beträgt für ein 

Haushaltsjahr 4 v.H. des Messbetrags und 
wird auf volle € abgerundet. 

  
(2) unverändert 
(3) Für Vermieter von Privatzimmern und Fe-
rienwohnungen beträgt der Beitragt für ein 
Haushaltsjahr abweichend von Absatz 1 je 

Übernachtung 0,30 €. 
  
(4) unverändert 
  

Artikel II 
  

In Krafttreten   
Diese Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) oder von aufgrund 
der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften 
beim Zustandekommen einer Satzung ist nach 

§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlicher innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.    
  
Allensbach, den 18.10.2023   

gez.
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 
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3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) 
vom 10.09.2013    

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach am 17.10.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel I 
  

§ 7 Steuersatz 
  

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 werden wie folgt 
geändert: 
 
1. Mit Gewinnmöglichkeit an den in § 2 Abs. 1 
genannten Orten 26 v.H. der elektronisch ge-
zählten Bruttokasse. 
 
2. ohne Gewinnmöglichkeit und 
 
• aufgestellt in einer Spielhalle oder einem 

ähnlichen Unternehmen

im Sinne von § 40 LGlüG:  110,00 € 
 
• aufgestellt an einem 

sonstigen Aufstellungsort:  55,00 €

Artikel II 
  

In Krafttreten 
  
Diese Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) oder von aufgrund 
der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften 

beim Zustandekommen einer Satzung ist nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlicher innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.    
  
Allensbach, 18.10.2023     

gez.
Stefan Friedrich 
Bürgermeister 

Entgelte Kinderbetreuung 2024  
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2023 erhebt die Gemeinde Allensbach folgende Entgelte für die Kinderbetreuung in den Kinderhäusern und 
Schulen sowie für die Ferienbetreuung      
     

 ab 01.01.2024

Ü3-Betreuung 

Verlängerte Ö� nungszeiten 
 
Kinderhaus Kaltbrunn 
Kindergarten Montessori 
Kinderhaus Höhrenberg 
Kindergraten Hegne 
Waldkindergarten 
Kinderhaus St. Nikolaus 
Kinderhaus am Walzenberg

160,00 €

  

Verlängerte Ö� nungszeiten „Plus“ bis 15:00 Uhr
Kinderhaus am Walzenberg 

an 4 Nachmittag möglich
   10 € pro Std. / Monat*

 

Ganztagesbetreuung – 1 Nachmittag Mo o. Mi 
Kinderhaus am Walzenberg 
Kinderhaus Montessori 
Kinderhaus Kaltbrunn 

175,00 € 

  

Ganztagesbetreuung – 2 Nachmittage Mo u. Mi 
Kinderhaus am Walzenberg 
Kinderhaus Kaltbrunn 
Kinderhaus Montessori

190,00 €

 

Ganztagesbetreuung – 5 Nachmittage
Kinderhaus St. Nikolaus

für 1 Kind
für 2 Kinder

265,00 € 
215,00 €

  

U3-Betreuung 
 

Verlängerte Ö� nungszeiten  
Kinderhaus Am Walzenberg
Kinderhaus Montessori

für 1 Kind
für 2 Kinder

400,00 € 
300,00 €

  

Kinderhaus am Walzenberg 2 Tage  
Kinderhaus am Walzenberg 3 Tage  

160,00 €
240,00 €
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Kinderhaus Kaltbrunn
Kinderhaus Höhrenberg

für 1 Kind 375,00 €
280,00 €für 2 Kinder

 

Ganztagesbetreuung 
Kinderhaus Am Walzenberg
Kinderhaus Montessori

1 Nachmittag
für 2 Kinder 

2 Nachmittage
für 2 Kinder

455,00 €
320,00 €
510,00 €
350,00 €

 

* Hinweis zu VÖ-Plus: Berechnet wird die Gebühr von 10 € pro Stunde je gleichem Wochentag im Monat.
Beispiel: Bei Buchung von VÖ „Plus“ jeden Montag werden 10,- € im Monat fällig. Bei Buchung jeden Montag und 
Dienstag werden 20,- € fällig. Maximal 4 Tage pro Woche, somit maximal 40,- € pro Monat.
Für Kinder, die im Altern von 2 Jahren und 9 Monaten in den Kindergarten wechseln und Kinder, die über das dritte Le-
bensjahr hinaus in der Krippe betreut werden, wird ein Aufschlag von 50% auf die jeweilige Kindergartengebühr erhoben.

Für das zweite in einem der oben aufgeführten Kinderhäuser betreute Kind einer Familie gilt ein  
Beitrag von 50 % der genannten Beitragssätze, wenn keine gesonderten Beiträge „2.Kind“  
ausgewiesen sind. Für das dritte betreute Kind fallen keine weiteren Beiträge an. 

  

Schulkinderbetreuung 

  

Kinderhaus St. Nikolaus für 1 Kind
für 2 Kinder

213,00 €
158,00 € 

  

Grundschule Allensbach Grundbetreuung (bis 14 Uhr) / 
Ganztagesbetreuung

1 Betreuungstag pro Woche
2 Betreuungstage pro Woche
3 Betreuungstage pro Woche
4 Betreuungstage pro Woche
5 Betreuungstage pro Woche

 22,00 € / 44,00 € 
 44,00 € / 88,00 € 
 66,00 € / 132,00 € 
 88,00 € / 176,00 € 
 110,00 € / 220,00 € 

  

Grundschule Hegne  5,50 € / Stunde / Monat 

  

07:00 – 08:25 Uhr Betreuung vor dem Schulunterricht
12:00 – 14:00 Uhr Mittagstisch (Essen kann optional gebucht werden)
14:00 – 15:00 Uhr Hausaufgabenbetreuung; 15:00 – 16:30 Uhr AG´s,
16:30 / 17:00 Uhr Abholzeit, freitags um 16:00 Uhr

 

Mittagessen
Schulkindbetreuung
Kindergarten
Krippe

 
4,20 €
4,10 €
3,40 €

  

Schulferienbetreuung pro Tag pro Tag 
für Geschwisterknd

07:30 - 14:00 Uhr
07:30 - 15:00 Uhr
07:30 - 16:00 Uhr
zzgl. Kosten für Mittagstisch

15,00 €
17,00 €
20,00 €

10,00 €
12,00 €
15,00 €

 
         
gez.        
Stefan Friedrich        
-Bürgermeister-     
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Erneuerung Wasserversorgung 
Kaltbrunner Straße   
Ab dem 06.11.2023 werden die Trinkwasser-
leitungsrohre in der Kaltbrunner Straße ab der 
Sche� elstraße bis zur Mühlengasse erneuert. 
Ferner werden 2 Überfl urhydranten für den 
Brandschutz gesetzt. Die Arbeiten erfolgen in 
Abschnitten mit einer jeweiligen Länge von ca. 
30,0 m. Die Kaltbrunner Straße wird hierfür 
temporär auf den entsprechenden Abschnitten 
halbseitig gesperrt werden. Für die Arbeiten 
sind ca. 5 Wochen geplant. 
Bei notwendigen Wasserabstellungen für Um-
schlussarbeiten werden die betro� enen Häuser 
zum gegebenen Zeitpunkt separat informiert. 
Alle Einschränkungen werden so gering wie 
möglich gehalten. Diese Arbeiten erfolgen in 
enger Absprache mit der Neubauleitung 
Singen.  
 
 

ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr 
gebrauchen können? 
Alles, was zum Wegwerfen zu schade ist, 
kann hier in einer kostenlosen Kleinanzeige 
zum Verschenken angeboten werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

2 Lattenroste 
2 Matratzen 2m x 1m 
Tel.: 934035 
  
Eckaquarium, Juwel, 190 Liter 
mit Unterschrank und div. Zubehör 
Tel.: 9361030 

Elektrische Heckenschere, Einhell HEC 620 
Schnittlänge 50 cm 
Tel.: 3226 
  
Nass/Trockensauger, Metabo ASA 9011, 
incl. Zubehör 
Tel.: 949462 ab 17:00 Uhr 
  
Bügelbrett 
Tel.: 1774 
  
Dachbox für Ski 
Sprossenwand mit Bank 
Tel. 3862 
  
Aquarium, 300l 
mit Unterschrank 
Tel.: 2562  
 
 
FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Herbstfest der Feuerwehr Allensbach 
Am 04. und 05.11.2023 fi ndet das Herbstfest 
der Feuerwehr Allensbach statt. 
Als Programm ist vorgesehen: 
Samstag: Ab 20:30 Uhr Party mit DJ Max und 
der Guggufa Allensbach 
Sonntag: Ab 11:00 Uhr Fahrzeugausstellung 
& Frühschoppen mit dem Musikverein Allens-
bach. Ab 11:30 Uhr Schlachtfest. Mittags ab 
14:00 Uhr verschiedenste Schauübungen 
  
Ausgelöste Brandmeldeanlage 
Am Abend des 19.10.2023 um 18:27 Uhr lös-
te die Brandmeldeanlage des Klosters in Hegne 
aus. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Feu-
erwehr Allensbach Abteilung Hegne und die Ab-
teilung Allensbach. Die ersteintre� enden Kräfte 

konnten eine leichte Rauchentwicklung im ge-
meldeten Bereich eines Aufzuges feststellen. Die 
Ursache für die Rauchentwicklung konnte auch 
schnell gefunden werden: Der Antriebsmotor ei-
nes Aufzuges hatte aufgrund eines technischen 
Defekts mit rauchen begonnen. 

Der betro� ene Aufzug wurde stromlos geschal-
ten und der Motor mit der Wärmebildkamera 
kontrolliert. Danach wurde der betro� ene Be-
reich belüftet. Nachdem der Rauch aus dem 
Gebäude war, konnten die Einsatzkräfte die 
Einsatzstelle an einen Haustechniker überge-
ben und wieder einrücken. Nach ca. 45 Minu-
ten war der Einsatz beendet  
 
 
LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Ortsgruppe Hegne 

Waldputzete 
Die Ortsgruppe Hegne tri� t sich zur Waldput-
zete am Samstag, 4. November. Tre� punkt ist 
um 11.00 Uhr am Grillplatz hinter der Meister-
klause. Handschuhe und Sammelbehälter bitte 
selbst mitbringen. Bei sehr schlechter Wit-
terung fällt die Putzete aus. Es ist keine An-
meldung erforderlich, einfach zum Tre� punkt 
kommen.  
  

Gesundheit 

Qigong macht eine kleine Pause 
In der kommenden Woche fi nden aufgrund 
der Ferien keine Qigong-Angebote auf dem 
Höhrenberg statt. Ab dem 8. November geht es 
dann wieder weiter. Mittwochs um 14:00 Uhr 
und donnerstags um 10:30 Uhr für jeweils eine 
Stunde auf dem Höhrenberg. 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Lust zu lesen? 

Auf in die Bücherei! 

  

Ö� nungszeiten: 

Dienstag 17 -19 Uhr und Freitag 16 – 18 Uhr 

  

Erneuerung der Eingangstreppe 

Nach dem Beginn der Arbeiten ab dem 06. November kann die Bücherei nur noch über den Aufzug erreicht werden. 

Bitte beachten Sie die Hinweise, die auf die für Rollstuhlfahrer angepasste Bedienung hinweisen. 

  

Aktuelle Infos immer unter: www.bibkat.de/allensbach 
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Mo. 13. November | 20.00 Uhr
ev. Gnadenkirche 

Adam Baldych Quartet 
  

Baldych kam erst mit elf zur Violine und er-
hielt bald Preise bei Nachwuchswettbewerben 
für klassische Musik. Mit dreizehn entdeckte 
er den Jazz, mit sechzehn spielte er bereits 
in ganz Europa und Asien. Adam Baldych ge-
hört zu den größten Jazzgeigern unserer Zeit. 
Kaum ein anderer vermag es, die Violine mit 
einer solch unglaublichen Virtuosität zu spie-
len. Seine technisch atemberaubenden Linien 
erinnern an die eines Bläsers und mehrstimmi-
ge Passagen an das Akkordspiel eines Pianis-
ten. Seine musikalischen Interpretationen und 
gleichermaßen lyrische und dynamische Musik 
begeistern. 
Einzelkarten: € 35.- / € 32.- (Schüler*, Studen-
ten* Senior* & Sozialpassinhaber*innen) , Kin-
der bis 14 J. € 10. 

Di. 28. November | 20.00 Uhr
ev. Gnadenkirche 

Marco Mezquida Trio 
  
Der 1987 auf Menorca geborene Pianist, Im-
provisator und Komponist Marco Mezquida gilt 
als eine der quirligsten Figuren und wichtigs-
ter Vertreter der aktuellen spanischen Jazz-
szene. Sein Repertoire ist von Ravel, Skrjabin 
oder Bach ebenso beeinfl usst, wie durch den 
klassischen amerikanischen Jazz. Die moderne 
Interpretation spanischer Volksmusik verleiht 
seiner Musik einen besonderen Farbtupfer, den 
Herzschlag eines jeden Stückes bestimmt je-
doch der Modern Jazz mit seinen kunstvollen 
Spannungsbögen. „Letter to Milos“, ein musi-
kalischer Liebesbrief an seinen Sohn im ers-
ten Lebensjahr, ist das neueste Werk und eine 
Hommage an die traditionelle iberische Musik 
mit ihren verschiedenen Stilen. 

Einzelkarten: € 35.- / € 32.- (Schüler*, Stu-
denten* Senior* & Sozialpassinhaber*innen) , 
Kinder bis 14 J. € 10.- 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Sa-
nierungsarbeiten das MÜHLENWEGMUSEUM 
vom 06.11. bis 03.12.2023 geschlossen ist! 

 
Änderung Ö� nungszeiten: 
Bitte beachten Sie, dass das Kultur- und Tou-
rismusbüro und das MÜHLENWEGMUSEUM 
Allensbach am Mittwoch, 01.11.2023 geschlos-
sen bleiben. 

DAS KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO INFORMIERT

KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO
MÜHLENWEGMUSEUM
PRIVATE MUSIKSCHULE 

Konstanzer Straße 12 | im Bahnhof
Tel. 80135 | tourismus@allensbach.de

www.allensbach.de 
  

Ö� nungszeiten: 
Montag - Freitag, 

9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr 

KIRCHENNACHRICHTEN

KATH. KIRCHENGEMEINDE
WOLLMATINGEN-ALLENSBACH

Gottesdienste 

Samstag, 28. Oktober – Hl. Simon und Hl. 
Judas Thaddäus 
10.00 Uhr Taufe von Lino Kopp in 
 St. Nikolaus,  Allensbach 
18.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Martin, 

KN-Wollmatingen 
 
Sonntag, 29. Oktober – 30. Sonntag 
im Jahreskreis  
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Gallus, 

KN-Fürstenberg 
11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus, 

Allensbach 
  Messe in besonderem Anliegen 
 Im Gedenken an: Erwin Kohn 
 Jahrtag für Sonnia Kohn 
17.00 Uhr Entsendungsgottesdienst 
 der Rom-Wallfahrer in 
 der Klosterkirche,  Hegne 

Dienstag, 31. Oktober 
19.00 Uhr Ökumenisches Abendgebet in 

St. Jakobus,  Kaltbrunn 
  
Mittwoch,  01. November - Allerheiligen 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier an Allerheiligen 

in St. Josef Langenrain, anschl. 
Gräberbesuch 

11.00 Uhr Eucharistiefeier an Allerheiligen 
in St. Nikolaus, Allensbach 

14.30 Uhr   Gräberbesuch auf dem Friedhof 
Allensbach 

18.00 Uhr Eucharistiefeier an Allerheiligen 
in den Kliniken Schmieder, 

 Allensbach 
 
Donnerstag, 02. November - Allerseelen  
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa 
19.00 Uhr Eucharistiefeier an Allerseelen 

für die Verstorbenen der Pfar-
reien St. Nikolaus und St. Josef 
in St. Nikolaus,  Allensbach 

KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Dreißigster Sonntag im Jahreskreis   

Freitag, 27. Oktober  
7.00 Uhr Laudes 
11.45 Uhr Mittagsgebet 
17.15 Uhr Rosenkranz für den Frieden 
17.45 Uhr Vesper   
Samstag, 28. Oktober 
17.30 Uhr Vesper   
Sonntag, 29. Oktober – Sonntag 
der Weltmission 
7.30 Uhr Laudes 
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
17.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17.45 Uhr Vesper 
  
Montag, 30. Oktober 
7.00 Uhr Laudes 
11.45 Uhr Mittagsgebet 
17.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17.45 Uhr Vesper 
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Dienstag, 31. Oktober  
7.00 Uhr Laudes 
17.45 Uhr Eucharistiefeier mit integrierter 

Vesper (Gedächtnis für
  Verstorbene)   
Mittwoch, 1. November - Allerheiligen (H) 
7.30 Uhr Laudes 
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
17.00 Uhr Vesper zum Fest Allerheiligen   
Donnerstag, 2. November - Allerseelen  
7.00 Uhr Laudes 
16:30 Uhr Gräberbesuch – Gedächtnis der 

Verstorbenen auf dem Friedhof 
 (parallel dazu in der 
 Klosterkirche) 
17:00 Uhr Eucharistiefeier mit Gedenken 

aller Verstorbenen   
Freitag, 3. November – Herz-Jesu-Freitag  
7.00 Uhr Laudes 
11.45 Uhr Mittagsgebet 
17.15 Uhr Rosenkranz für den Frieden 
17.45 Uhr Vesper  
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Bitte beachten Sie die geänderten Ö� -
nungszeiten in den Herbstferien 

(30.10.-03.11.) 

Montag: geschlossen 
Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr, n
 achmittags geschlossen 
Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr  
Mittwoch und Freitag geschlossen 
  
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de 
  
Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel. 0157/83034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de 
  
Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de 
  
Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de   
  

Caritas – Hilfsangebot 

Der Sozial-Caritative Förderverein Allensbach 
eV (SCFA) bietet Menschen in Not seine Hilfe an 
durch Beratung, Begleitung und konkrete Hilfe.
Kontakt-Telefon: Marijke Sondern 1483. Wei-
tere Kontaktaufnahme auch durch Briefkasten 
des SCFA in der Höhrenbergstraße 15 oder per 
mail: scfa@kath-wa.de 

Vorankündigung – Elisabethenfeier in 
St. Nikolaus 

Die Frauengemeinschaft lädt alle Frauen ein 
zur Elisabethenfeier am Mittwoch, den 15. 
November 2023.  Beginn ist um 19.00 Uhr in 
der Kirche St. Nikolaus. Nach dem Gottesdienst 

mit dem Thema „Die Sache mit dem Älterwer-
den“ fi ndet ein gemütliches Zusammensein im 
Pfarrheim statt. Alle Frauen aller Religionen 
sind herzlich eingeladen! Es wäre schön, wenn 
viele – gerne auch zum ersten Mal – kommen 
und mitfeiern!   
  

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius Akade-
mie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de, 
E-Mail: info@theodosius-akademie.de  
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Freitag 27.10. 
15.00 Uhr Kinderchor „Gnadenseespatzen“ 
Leitung: Maike Rohr 
(maike.rohr@gmx.net /Tel: 8049515) 
  
Pfadfi ndergruppenstunden  
17:00 Uhr - Wölfl inge 
17:00 Uhr - Jungpfadfi nder II 
17:00 Uhr - Jungpfadfi nder I 
(Rotmilane & Luchse) 
  
Leitung: Linda Streckfuß / Jeanny Klingbeil 
Kontakt: gilde-allensbach@vcp-konstanz.de  
  
18.00 Uhr Einführung zur Kommunität 
„Taizé“ mit Film und Gespräch  (für Konfi r-
manden mit Familien und alle Interessierte) 
  
19.30 Uhr ökumenisches Abendgebet nach 
Taizé 
  
Samstag 28.10.   
16.00 Uhr Vernissage der Ausstellung 
„VANITAS“ von Heidi Reubelt. 
 Malerei und Zeichnung Heidi Reubelt, 
 
Sonntag 29.10.    
10.00 Uhr Gottesdienst  
Bildpredigt zur Ausstellung „Vanitas“ von Heidi 
Reubelt 
Pfarrer Frank-Uwe Kündiger, 
Pred. Sal. 3.1-14 
Orgel: Frau Fink 
  
Dienstag, 31.10.  
18:00 Uhr Lutherkirche Konstanz 
Gottesdienst zum Reformationstag 
Musik: Bezirkskantor Michael Stadtherr 
Gestaltung / Predigt: Pfarrer Lukas Best 
- 
Mittwoch 01.11.  
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis 
  
18.00 Uhr Ökumenische Andacht Kliniken 
Schmieder 
Donnerstag 02.11. 
15.00 Uhr Herzliche Einladung 
zum Kontakt-Cafe,  
Ka� ee trinken, plaudern und sich kennenler-
nen. Anschließend kann der Nachmittag/Abend 
bei einem Vesper ausklingen. Das Team freut 
sich über viele Besucher! 

Bedarf Fahrdienst bitte absprechen über: 
Tel. 949939 
  
20.00 Uhr Probe Allensbacher Vokal 
Ensembels (AVE) 
Leitung: Philipp Heizmann 

  
Ö� nungszeiten Pfarrbüro  

Mittwoch von 09.00 bis 11.00 Uhr 
Donnerstag von 14.00 – 16.30 Uhr 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen.
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
  

Ausblick und Einladung 
Gemeindeversammlung 

Am Sonntag, den 05.11.2023 fi ndet um 
10.00 Uhr ein Kurzgottesdienst mit anschlie-
ßender Gemeindeversammlung um 10.30 Uhr  
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Bericht aus dem KGR

1. Allgemeines aus 2023
2. Neues zur Strukturreform
3. Gebäudeentscheidungen (Ampel)
4. Künftige Stellen (Pfarrer und Diakone)
5. Neue Rechtsstruktur für den Kooperati-

onsraum Bodanrück
4. Finanzen

1. Stand und Ausblick
2. Verwendung der Haushaltsmittel
3. Dachsanierung der Gnadenkirche

5. Rückfragen, Anregungen, Verschiedenes
 
gez. Sibylle Thaler, Vorsitzende der Gemeinde-
versammlung 

Herzliche Einladung zur Gemeindeversamm-
lung!   
  

Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485,
 Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: Tel: 6310 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
Überkonfessionelle Beratung und Begleitung 
in schwierigen Lebenssituationen, Vermittlung 
mit Ämtern, in Einzelfällen Überbrückungs-
hilfen, Weitervermittlung von fachlicher Hilfe 
und zu Fachdiensten der DIAKONIE und sozi-
aler Dienste. 
„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, 
Tel.: 3374 
Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
  
  

Leitwort für die kommende Woche  

„Laß dich nicht vom Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Böse mit Gutem (Röm 
12.21) 
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KINDER- UND  
FAMILIENZENTRUM  
ALLENSBACH
Trickfi lm-Workshop 
Die Magie der bewegten Bilder.   
Legofi guren lernen laufen. Schleichtiere lernen tanzen. Die Tischplatte wird zur Rennstrecke oder 
was einem sonst noch so alles einfällt. Fast alles ist möglich beim Erstellen von Stopmotion Trick-
fi lmen. Zumindest wenn man genug Geduld mitbringt. Zusammen mit dem Trickfi lmequipment 
des Kinderschutzbund Konstanz und dem Medienpädagogen Fabian Moser kann herausgefunden 
werden, wie Trickfi lme entstehen und es werden eigene Filme gedreht. Geschichten ausdenken, 
kleine Sets bauen und mit Tablets und einer speziellen Trickfi lmsoftware kleine Filme erstellen. Das 
alles wird geboten bei diesem Workshop. Wer möchte, kann den Film sogar vertonen. Wenn man 
erst mal verstanden hat wie es geht, kann man danach ohne Problem auch Zuhause Filme drehen. 
  
Der eintägige Workshop fi ndet in den Herbstferien statt: 
Freitag der 03.11.23, 9-16 Uhr 
Mittagessen und Snacks sind inklusive - bitte trotzdem ein kleines Vesper mitbringen 
Für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Plätze pro Workshoptag sind 
begrenzt.   
Wo: Kinder- und Familienzentrum Allensbach - Höhrenbergstraße 8   
Anmeldung unter fm@kinderschutzbund-konstanz.de 

Elternsein zwischen großem 
Glück und tiefer Erschöpfung 
wie der Alltag zwischen Kindern und Beruf 
mit Humor und Selbstfürsorge gelingen kann   
  
Alle berufstätigen Eltern kennen das nur zu gut 
– das Gefühl der Überlastung, des permanent 
schlechten Gewissens, niemandem gerecht zu 
werden, Momente der Erschöpfung und Frus-
tration. Neben dem Beruf und „dem bisschen 
Haushalt“ leisten die Eltern mit der Erziehung 
und Begleitung der Kinder eine anspruchsvol-
le und komplexe Aufgabe, die sie auch immer 
wieder an ihre Grenzen bringt. 
  
Gabriele Wiehler, Lehrerin an der Grundschule 
Wollmatingen und systemische Familienthera-
peutin möchte am 22.11.2023 im Kinder-und 
Familienzentrum Allensbach, Höhrenbergs-
traße 8, um 19.00 Uhr Wege aufzeigen und 
Mut machen, wie ein Alltag bei all den Heraus-
forderungen gelingen kann. So wird es unter 
anderem gehen um:

• Förderliche Einstellungen in der Erziehung
• Konstruktive Kommunikation in der Familie
• Wege zur Konfl iktlösung
• Selbstfürsorge durch das Pfl egen sozialer 

Beziehungen
• Kraftquellen und Tankstellen für die eigene 

Psyche
 
Nach einem Impulsreferat ist Gelegenheit zum 
Austausch und zum Fragen stellen. 

Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten. 
Bei Interesse bitte im Kinder- und Familienzen-
trum Allensbach bis zum 15.11.2023 anmelden:
E-Mail rh@kinderschutzbund-konstanz.de 
oder telefonisch unter 0176 7303 1610. 

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
ORTSVERBAND ALLENSBACH

Wie steht es um den Allensbacher Wald?   

Herr Revierförster Straub hat sich dankenswer-
terweise kurzfristig bereit erklärt eine Führung 
durch den Allensbacher Wald durchzuführen 
und den Waldzustand interessierten Bürgern 
zu erläutern. 

Die Führung fi ndet statt am: 
Samstag, den 11.11.2023 um 14 Uhr 
Dauer ca. 2 Stunden 

Tre� punkt Waldparkplatz (Richtung Kaltbrunn, 
Abzweig nach dem Betriebsgebäude der Fa. 
Wehrle) 

DLRG ORTSGRUPPE 
ALLENSBACH e.V.

Trainings-Termine im November  
Am vergangenen Wochenende hat das Training 
für Kinder mit ausreichenden Schwimmkennt-
nissen („Seepferdchen“) im Therapiebad der 
Kliniken Schmieder mit fast 50 Kindern in 4 
Gruppen begonnen, welches nun grundsätzlich 
jeden Samstagmittag bis zum 16.03.2024 an-
geboten wird. 
Dazu aber bitte beachten:  KEIN Training in 
den Herbstferien und in den Weihnachtsfe-
rien.   

Die Trainingsleitung wäre dankbar, wenn wei-
tere Abwesenheiten einzelner Kinder (Sport 
/ Krankheit / Familie) kurz per E-Mail ange-

kündigt werden könnten. Im Übrigen gelten 
im Klinikgebäude die gleichen Abläufe wie 
bei den Schwimmkursen – Eintre� en mit den 
Kindern 5-10 Minuten vor Start der jeweiligen 
Trainingsgruppe – Umziehen der Kinder im Ein-
gangsbereich vor dem Bad – die Kinder werden 
von der DLRG dann geschlossen in die Duschen 
und Bad hinein und danach wieder herausge-
bracht – die Begleitpersonen werden gebeten, 
im Hinblick auf die gebotene Ruhe im Klinikge-
bäude die 30 Minuten der Trainingseinheit um 
das Haus herum zu warten.     

Nach den Herbstferien wird die Trainingslei-
tung mit den Eltern der älteren Kinder Kontakt 
aufnehmen, welche aufgrund ihrer sicheren 
Schwimmkenntnisse ggf. in das Training für die 
Gruppen Jugendschwimmer Bronze und Silber im 
Bad Schloss Königsegg auf der Insel Reichenau 
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ab Mittwoch, dem 22. November 2023 wechseln 
könnten. Dieses Training wird dann in Kooperati-
on mit der DLRG-Gruppe Reichenau jeweils mitt-
wochs bis zum 27. März 2024 angeboten, ausge-
nommen der Schulferien und Feiertage.  
 
 
NARRENZUNFT 
“DUCHERLE” KALTBRUNN

Kuchenverkauf der Hästräger beim 
Herbstmarkt – Herzliches Dankeschön 
  
Ein großer Dank allen Besuchern der 
Kuchentheke beim Herbstmarkt im 
Feuerwehrhaus in Kaltbrunn! 
Die Hästräger waren überwältigt von der gro-
ßen Besucherschar und der großzügigen Spen-
de, die dabei beim Kuchen- und Ka� eeverzehr 
zustande gekommen ist. Auch ein herzliches 
Dankeschön an die Feuerwehr zur Bereitstel-
lung der Kuchentheke und deren Auf- und 
Abbau. 
Dankeschön an alle Organisatoren des
Herbstmarktes für diese tolle Idee! 
Die Ducherle freuen sich heute schon über eine 
Fortsetzung im nächsten Jahr!  
 
 
SOZIALVERBAND VDK 
ORTSVERBAND ALLENSBACH

Gabi Konstanzer, Tel. 4969023
vdk.allensbach@gmail.com
Renten- u. Sozialfragen Tel. 07732 92360

Bitte schon jetzt den Termin vormerken 
und anmelden! 
Die Mitglieder des Sozialverband VdK Ortsver-
band Allensbach tre� en sich am Freitag, den 
8. Dezember 2023, um 18.00 Uhr im Restau-
rant Casa Mia in Allensbach zur Weihnachts-
feier. Jedes Mitglied zahlt sein Essen und die 
Getränke selbst. Der VdK Ortsverband Allens-
bach beteiligt sich am Weihnachtsessen mit 
einem Zuschuss von 10,00 Euro pro Person. 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da 
nur begrenzte Anzahl an Plätzen vorhanden ist. 
Anmeldeschluss ist der Mittwoch, 22. Novem-
ber 2023. 

Anmeldungen bitte an die 1. Vorsitzende Gabi 
Konstanzer, Telefon 015152263885 oder an die 
Frauenbeauftragte Andrea Erne-Wacker, 
Telefon 07533-949532.  
 
 

Jahreshauptversammlungen der Vereine 
Allensbach

MEIN PLATZ IM ALTER e.V. 
FÖRDERVEREIN 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung 2023 des Vereins Mein Platz im 
Alter e. V. am  
27. Oktober 2023 um 18.30 Uhr 
im Kath. Pfarrheim.  
  
Vorschlag des Vorstands zur Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Beschlussfähigkeit, Verlesung und Abstim-

mung über die Tagesordnung.
4. Genehmigung des Protokolls der letzten 

Mitgliederversammlung
5. Tätigkeitsberichte
6. Finanz- und Kassenbericht der Schatz-

meisterin
7. Prüfbericht Kassenprüfer 
8. Diskussion zu den Berichten
9. Entlastung der Schatzmeisterin und der 

Gesamtvorstandschaft
10. Wahl des 1. Vorsitzenden
11. Wahl der 1. und 2. Stellvertreter, Schrift-

führer, Schatzmeister, Beisitzer
12. Wahl der Kassenprüfer
13. Anträge / Wünsche / Verschiedenes
 
 
AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball

Dw2 erfolgreich 
Im Heimspiel gegen den HSC Radolfzell 2 lie-
ferte sich die Dw2 eine ausgeglichene und 
umkämpfte erste Hälfte. Mit disziplinierter 
Abwehrarbeit konnte der SVA nach zwischen-
zeitlichem Ausgleich zum 8:8 noch mit 12:9 in 
die Pause gehen. Mit dem Start in die zweite 
Hälfte gelang es, den Vorsprung bis zur 30. Mi-
nute auf 17:13 auszubauen. Dennoch mussten 
die Nachwuchshühner zum Schluss zittern, 
als die Gäste nochmals auf 1 Tor herankamen. 
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung 
konnte der Sieg mit 20:18 in der letzten Minu-
te gesichert werden. 
  
Bw2 erfolgreich gegen den TV Pfullendorf 
 Die Bw2 siegt nach einer kurzen Aufholjagd 
in der zweiten Halbzeit gegen den TV Pfullen-
dorf mit 21:17 Nach einer zähen ersten Halb-
zeit, in der beide Mannschaften unkonzentriert 
agierten und der SVA oft an der sehr guten 
Torhüterin verzweifelte, gingen die Mädels 
mit einem Rückstand von 7:10 in die Pause. 
Der Trainer fand die richtigen Worte, nach 5 
Minuten scha� te das Team den Ausgleich und 
danach gab der SVA die Führung durch eine 
tolle Mannschaftsleistung auch nicht mehr her, 
weiter so! 
  
Cw mit zwei Punkten 
Die C1 des SVA gewann 49:33 gegen die HSG 
Hanauerland. Es war von beiden Seiten ein gu-
tes Spiel, allerdings konnten sich die Mädels 
vom SVA die zwei Punkte sichern. Der SVA 
führte von Anfang an, gegen Ende der ersten 
Halbzeit kämpfte die HSG Hanauerland sich 
noch einmal heran, bis es zur Halbzeit 22:17 
stand. Die Gäste HSG kämpften bis zum Ende, 
doch konnten sie den Rückstand nicht mehr 
aufholen. 

Aw: Bisher beste Saisonleistung bleibt unbe-
lohnt
Die Aw traf mit kleinem Kader von 8 Feldspie-
lerinnen auf die bisher unbekannte TSG Ketsch. 
Die TSG agierte mit viel Zug zum Tor, doch 
der SVA bot in der Defensive Gegenwehr. Die 

Abwehr der TSG war körperbetont und zehr-
te an den Kräften des SVA. In die Pause ging 
man mit einem knappen Rückstand (18:19). In 
der zweiten Halbzeit waren beide Teams wei-
terhin auf Augenhöhe, kein Team konnte sich 
absetzen. Aber das intensive Spiel mit kleinem 
Kader forderte seinen Tribut, es schlichen sich 
beim SVA Fehler ein und die TSG setzte sich in 
der 51. Minute erstmals mit fünf Toren ab. Der 
SVA kämpfe, letztlich musste man sich 35:33 
geschlagen geben. Erst in zwei Wochen geht 
es für die A-Jugend mit einem weiteren Aus-
wärtsspiel weiter. 
  
Damen 2 – HSG Freiburg 27:30 (12:16) 
Das Spiel begann ausgeglichen, aber früh wur-
de deutlich, dass die Chancenverwertung ein 
Problem darstellt. Das Freiburger Tor schien 
für den SVA wie vernagelt, der Pfosten schien 
ein guter Freund der gegnerischen Torhüter 
zu sein. Die daraus resultierende Unsicherheit 
konnte auch durch eine starke Abwehrleistung 
nicht gemindert werden. Das führte dazu, dass 
der SVA mit einem Rückstand von vier Toren in 
die Pause ging. Auch die zweite Halbzeit star-
tete holprig: Nach 35 Minuten führte Freiburg 
bereits 14:20. Die Umstellung auf das Spiel mit 
2 Kreisspielern zeigte Wirkung. Vor allem Kira 
Heinstadt war in dieser Phase erfolgreich, Elisa 
Singler hielt gleichzeitig das Tor sauber und der 
SVA kämpfte sich auf zwei Tore heran. Aber es 
reichte nicht mehr aus, das Spiel zu wenden. 
  
Damen1: SV Allensbach (33):
SG Mintraching/Neutraubling  
Am Samstag traf der SV Allensbach zuhause 
auf den Aufsteiger SG Mintraching/Neutrau-
bing. Aufgrund einiger Ausfälle und angeschla-
gener Spielerinnen konnte man nicht auf die 
volle Kaderbreite zurückgreifen und ging leicht 
dezimiert in das Aufeinandertre� en. Dennoch 
konnte der SVA sich zu Beginn deutlich ab-
setzen und kam souverän ins Spiel. Zwar ge-
lang es den Gästen, den zunächst deutlichen 
Rückstand noch einmal zu verkürzen, doch 
war die Führung des SVA zu keinem Zeitpunkt 
gefährdet. Mit hohem Tempo, das die Gegner-
innen letztlich nicht mitgehen konnten, sieg-
te man deutlich mit 33:23 Toren. Lobenswert 
sind vor allem die breite Torverteilung und die 
Leistung der Spielerinnen, die auch auf für sie 
ungewohnten Positionen zum Einsatz kamen. 
Mit der HSG Würm-Mitte erwartet den SVA 
am nächsten Samstag ein starker Gegner. Aus-
wärts wird das Aufeinandertre� en um 17:30 
angepfi � en. 
  
Spielergebnisse vom vergangenen 
Wochenende:

SG Allensbach/Dettingen DII(m) - 
HSC Radolfzell  5:24
SV Allensbach DII(w) - HSC Radolfzell II  20:18
SV Allensbach I - 
SG Mintraching/Neutraubling  33:23
SV Allensbach II - HSG Freiburg II  27:30
HC Lauchringen - 
SG Allensbach/Dettingen DI(m) 1 9:20
SV Allensbach CI(w) - HSG Hanauerland  49:33
SV Allensbach BII(w) - TV Pfullendorf  21:17
TuS Oberhausen - 
SG Allensbach-Dettingen  26:29
TSG Ketsch - SV Allensbach AI(w)  35:33 
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Spiele am kommenden Wochenende: 
Samstag, den 28. Oktober 2023
11:30 TV Pfullendorf - SV Allensbach EI(w)
14:30 TV Pfullendorf - SV Allensbach BII(w)
17:30 HSG Würm-Mitte - SV Allensbach I

Sonntag, den 29. Oktober 2023
15:00 TuS Helmlingen - SV Allensbach II
16:00 SG Allensbach-Dettingen - 
HSV Schopfheim (Riesenberg-Halle) 

Fußball 

Aktive:
SpVgg Allmannsdorf- SV Allensbach 2-3 ( 0-1 )
Bis zur 90.Minute führte die Erste Mannschaft 
durch Tore von Eigengewächs Finn Faupel und 
Elias Dietrich mit 2-0.
Allmannsdorf glich durch einen Doppelschlag in 
der 90.Minute tatsächlich noch aus, ehe Niklas 
Aichem in allerletzter Sekunde nochmals per 
Kopf zurückschlug. Ein Herzschlagfi nale wie 
man es nur selten erlebt. Am Sonntag gastiert 
nun die 2.Mannschaft der SG Reichenau-Wald-
siedlung in Kaltbrunn. Anpfi �  ist aufgrund der 
Lichtverhältnisse schon um 14.30 Uhr.

So. 29.10 um 12.45 Uhr
SV Allensbach II - TSV Überlingen/Ried
So.29.10 um 14.45 Uhr
SV Allensbach- SG Reichenau-Waldsiedlung II 

Jugendfußball
Spiele vom Wochenende:     
A-Jugend: 
SG Buchheim-Altheim-Thalheim - 
SG Dettingen-Dingelsdorf  1:4 
B-Jugend: 
1. FC Rielasingen-Arlen - SG Allensbach  2:0 
C-Jugend: 
SG Stockach - SG Allensbach  0:2 
SG Allensbach II war spielfrei 
D-Jugend: 
TV Konstanz - SG Dettingen-Dingelsdorf  2:1 
DJK Konstanz - 
SG Dettingen-Dingelsdorf II  12:0
  
Spiele am kommenden Wochenende 
A-Jugend: 
Freitag, 27.10.23 19h 
SG Dettingen-Dingelsdorf – SG Denkingen 
B-Jugend: 
Samstag, 28.10.23 13h SG Allensbach – 
FC Überlingen 
C-Jugend: 
Freitag, 27.9.23 18.30h SG Allensbach – 
FC Überlingen  
Samstag, 28.10.213 11h 
SG Allensbach II – Türk. SV Konstanz 

Freizeit- und Breitensport 

Es sind noch Plätze frei im Yoga-Kurs.   
Die Yoga-Gruppe wird erweitert und es wird 
einen weiteren Kurs am Montag ab 10.00 Uhr 
in der Riesenberghalle angeboten. 
Weitere Informationen: 
breitensport.sv-allensbach.de/yoga 
Kontakt: yoga@sv-allensbach.de   
  
Alle Aktivitäten des Freizeit- und Breitensport 
des SV Allensbach fi ndet sich auf der 
www.breitensport.sv-allensbach.de 

KRAFTSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Sieg im Spitzenkampf 
Ringen, Bezirksliga: KSV Allensbach – Eiche 
Radolfzell II 19:15 
Ein spannendes Lokalderby bekamen die zahl-
reichen Zuschauer am vergangenen Samstag in 
der Bodanrückhalle zu sehen. Die Radolfzeller 
waren der erwartet starke Gegner und konnten 
vier der Kämpfe für sich entscheiden. Der KSV 
Allensbach beendet mit diesem Sieg die Vor-
runde verlustpunktfrei. 
57 kg: Seine erste Saisonniederlage musste 
Jonas Dähmcke hinnehmen. Der Gästeringer 
Jan Aleinikov überraschte ihn zu Beginn des 
Kampfes mit einem Schwunggri�  aus dem er 
sich nicht mehr befreien konnte (SN 0:4). 
130 kg: Ein Comeback nach 15 Jahren Matten-
pause gab Alex Erne. Der Allensbacher über-
zeugte mit einem gelungenen Einstand und 
lies nur eine 5:13 Punkteniederlage gegen den 
11 Kilo schwereren Wlad Provotar zu (PN 0:3) 
61 kg: Leon Brender setzte seine Siegesserie 
fort und schulterte nach einer 12:1 Führung 
den Gästeringer Alex Densiük in der zweiten 
Kampfminute (SS 4:0). 
98 kg: Nach einer kurzen Phase des Abtastens 
zeigte Tim Buck sein Können und legte seinen 
Radolfzeller Kontrahenten Melih Demir mit ei-
ner Schleuder ebenfalls auf die Schultern (SS 
4:0). 
66 kg: Kein Gegenmittel hatte Noah Czombera 
gegen die Beinangri� e von Nikita Goroschko. 
Der Allensbacher musste sich in der dritten 
Minute technisch überhöht geschlagen geben 
(PN 0:4). 
86 kg: Die Gäste konnten keinen Ringer stellen. 
Kampfl oser Sieger wurde Nicolai Rothmund (KL 
4:0). 
71 kg: Armin Kratzer zeigte gegen den unbe-
quemen Nick Gert seine beste Saisonleistung. 
Der Gast war insbesondere in der Bodenlage 
chancenlos und unterlag mit 14:3 (PS 3:0) 
80 kg: Keine Probleme hatte Anatoliy 
Adzhamyan mit dem Radolfzeller Umar Böhm. 
Nach einer Serie von Zweierwertungen feier-
te der Allensbacher kurz vor Ablauf der ersten 
Runde noch einen Schultersieg (SS 4:0) 
75 kg: Simon Czombera hatte mit Rohien
Bekzad einen sehr starken Gegner. Der bisher 
ungeschlagene Radolfzeller ließ auch dieses Mal 
keine Zweifel aufkommen und siegte schon mit 
der ersten Aktion entscheidend (SN 0:4). 
  
Am kommenden Wochenende haben die Al-
lensbacher wettkamp� rei. Weiter geht es dann 
am 01.11.2023, wenn die Ringer beim AV Hardt 
II antreten müssen. Beginn ist um 15:30 Uhr in 
der Arthur-Bantle-Halle, Ostlandstr. 8 in 78739 
Hardt. 
  
Gästeteams für Schülermannschaft zu stark 
Gegen die starken Mannschaften aus Triberg 
und Aichhalden, die aktuell die ersten beiden 
Plätze in der Jugend-Bezirksklasse belegen, 
mussten die Schüler trotz heftiger Gegenwehr, 
zwei Niederlagen hinnehmen. Beim 10:20 ge-
gen Triberg waren Madeleine Klinge, Hektor 
Salomon sowie Jonas Dähmcke siegreich, wäh-
rend beim deutlichen 4:28 gegen Aichhalden 
nur Tobias Wieser punkten konnte. 

SEGLERVEREINIGUNG  
GNADENSEE ALLENSBACH

3. November – Seglerhock 
Am ersten Seglerhock in diesem Herbst be-
grüßt die SVGA Harald Weyerich, PR-Referent 
der GfS Gemeinschaft für Seefahrt e.V. zu ei-
nem Vortrag über den Verein mit Informatio-
nen über ihre Segelreviere und Impressionen 
von den veranstalteten Törns. 
Ab 19 Uhr Bewirtung mit Abendessen im Club-
haus; der Vortrag beginnt um 20 Uhr. 
  
Nächster Termin: 
2. Dezember – Adventsfeier der SVGA: 
Brunch-Ausfahrt mit der MS Schwaben  
 
 
YACHT-CLUB  
ALLENSBACH

Herbstwanderung – 22.10.2023   
Herbstzeit ist Wanderzeit – traditionell auch 
beim Yachtclub. Vor der Hauptversammlung 
ist das immer die letzte aktive Veranstaltung. 
Diesmal sollte es in keine hochalpine Region 
des Allgäu oder des Bregenzer Waldes gehen – 
es wurde im Lande und im heimatlichen Revier 
geblieben. In diesem Jahr sollte das Segelre-
vier von der „anderen Seite“ erlebt werden und 
die Entscheidung konnte dann nur die Insel 
Reichenau sein. 
Der Einladung zu einer sogenannten Ge-
nuss-Tour über die Insel sind sehr viele Mit-
glieder gefolgt. Und das Wetterglück war auf 
der Seite des Yachtclubs: ein Mitglied war der 
Meinung, daß die Organisatorin in diesem Jahr 
wohl den „Draht nach oben“ gefunden habe – 
zwei Regatten mit Wind und eine Wanderung 
ohne Regen, das habe schon Seltenheitswert. 
Wie wahr! 
  
Von der Hochwart gings zum Stedi, weiter 
am Ufer entlang mit tollem Blick in Richtung 
Hegau Vulkane, über den tiefblauen Untersee, 
in Richtung Sandseele, um dann auf die andere 
Inselseite zu kommen und das heimatliche Se-
gelrevier mal von der anderen Seite zu bewun-
dern. In Georgs Fischerhütte gabs einen weite-
ren „Zwischenstopp“, um dann bei schönstem 
Herbstwetter weiter zu wandern, am Hafen 
Herrenbruck vorbei und dann den Abschluss 
und die gescha� ten ca. 10 km im „Kleinen 
Löwen“ zu feiern. 
Begeisterung bei den Teilnehmern und ein 
schöner Ausklang. 
  
Die nächste Veranstaltung ist die Hauptver-
sammlung am 19.11.2023 in der Almhütte 
des Hirschen in Horn. 

Ende des 
redaktionellen 
Teils



Danksagung

Ursula Petri
1942 – 2023

Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt,  
lässt viele Bilder vorüberziehen, uns dankbar  
zurückschauen auf die gemeinsam verbrachte Zeit.

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen  
bedanken, die ihre Verbundenheit in so liebevoller  
und vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Familie Petri

Wir vom Gartenforum gestalten
 und pflegen Ihren Garten

Dipl.-Ing. (FH) Eva Eisenbarth
Weiherstraße 20

78465 Konstanz-Dettingen
Tel. 07533/9497710 

   www.gartenforum.com 

B E T R I E B S F E R I E N
Von Do. 02.11. bis einschl. Mi. 22.11.2023

bleibt unser Fischverkauf geschlossen.

Ihre Fischerei Keller

Yogalehrer und Handwerker (Haus u. Garten) sucht kl. Wohneinheit 
o. Haus-/Hofgemeinschaft. Gerald Boos 

Tel. 0163-6953729 oder E-Mail: dongeraldoboos@web.de

5- köpfige Familie aus Hegne sucht wegen Eigenbedarfskündigung dringend 
neues Dach über dem Kopf. Gerne in Hegne/ nähere Umgebung (Miete/Kauf)  

Tel.: 0176 96 86 9736 | kathajorga@web.de

Gelernte Frisöse für Hausbesuche in 
Hegne gesucht. Tel. 07533 93 56 94 

Bin neu zugezogen und spiele gerne Doppelkopf.
Wer hat Lust/Interesse oder mit bestehender Gruppe?

Meine Kontaktdaten sind:
Tel. 015774043798 bzw. sabine.wolf1@gmx.de



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
BIER-BACKTEIG-CHAMPIGNONS: 
Champignons putzen. Alle anderen Zutaten (ohne 
das Öl) miteinander zum Bier-Backteig verrühren, 
durch ein Sieb passieren und etwa 15 Minuten 
ruhen lassen. Champignons nacheinander durch den 
Backteig ziehen und in heißem Rapsöl ausbacken. 

LINGUINE-NEST: 
Nudelwasser aufstellen und Linguine Nester nach 
Packungsanweisung al dente kochen, dann absieben. 

PILZSCHAUM: 
Champignons und Schalotte in der Butter goldbraun 
anrösten. Den Knoblauch zugeben und zwei Minu-
ten mitrösten, dann mit Portwein und 50 g vom 
Gemüsefond ablöschen und einkochen. Mit den 
restlichen 200 ml Gemüsefond auffüllen, 5 Minu-
ten köcheln lassen, mit Salz, Pfeffer und Thymian 
abschmecken. Dann mit Mascarpone aufmixen. 
Durch ein feines Sieb passieren, vor dem Servieren 
nochmals aufschäumen.

HERBSTLICHER PFIFFERLING-BLATTSALAT 
MIT TRAUBEN: 
Schalotte mit Essig, Öl und Zitronensaft verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pilze halbieren. 
Butter in einer Bratpfanne erhitzen. Pilze dazugeben 
und bei mittlerer Hitze ca. 2 Minuten braten. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.
Trauben halbieren. Blattsalate mit Pfi fferlingen und 
Trauben auf vier Salattellern anrichten. Mit dem 
Dressing beträufeln; Salatteller auf den Tisch stellen.

Nudelnester und Bier-Backteig-Champignons auf 
vier Tellern mit geriebenem Parmesan und frischen 
Thymianblättern anrichten und servieren. 

Tipps & Tricks
Speisen mit Champignons schadet ein 

nochmaliges Erhitzen nicht - allerdings gilt 

dies nur, wenn sie nach dem ersten Servieren 

im Kühlschrank aufbewahrt werden. Waldpilze 

hingegen bitte keinesfalls erneut aufwärmen. 

Linguine sind eine Pasta-Art, die Spaghetti ähneln, 

aber im Unterschied zu diesen abgefl achte 

Ränder haben. Die Nudeln gibt es bereits fertig 

in Form eines Nestes. Falls im Geschäft nicht 

vorhanden, gekochte Linguine mit Hilfe 

eines Glasschüsselchen auf dem Tel-

ler in Nestform arrangieren.
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BIER-BACKTEIG-CHAMPIGNONS IM 

LINGUINE-NEST AN PILZSCHAUM UND HERBSTLICHEM 

PFIFFERLING-BLATTSALAT MIT TRAUBEN

ZUTATEN 
FÜR 4 PORTIONEN
BIER-BACKTEIG-
CHAMPIGNONS 
300 g Champignons 
150 g Weizenmehl
100 ml Pils-Bier
100 ml Milch
2 Eier
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
Rapsöl zum Ausbacken

LINGUINE-NEST
350 g Linguine-Nester 
(ital. Nudelsorte - gibt es 
im Supermarkt) 
2 EL geriebener Parmesan 
frische Thymianblätter

PILZSCHAUM
200 g Champignons, fein 
geschnitten
2 Schalotten, geschält, 
fein gewürfelt

1 EL Butter
2 Zehen Knoblauch, ge-
schält, fein gewürfelt 
100 ml Portwein (alterna-
tiv: Gemüsebrühe)
250 ml Gemüsefond
Salz, Pfeffer, Thymian 
1 EL Mascarpone

HERBSTLICHER PFIFFER-
LING-BLATTSALAT 
MIT TRAUBEN
1 Schalotte, gehackt 
4 EL Traubenkernöl 
2 EL Apfelessig 
1 EL Zitronensaft 
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
120 g Pfi fferlinge, geputzt
2 EL Butter 
200 g Trauben, gewaschen 
200 g Blattsalate, gerüstet



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6



4 + 2 = 6 ANZEIGEN
ODER 3 + 1 = 4 ANZEIGEN
Unsere Aktion* ist vom 11.09.23 (KW 37) bis 12.11.23 (KW45) gültig.

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss dieser Aktion 
zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in 
sechs/vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen. 

Bitte Aktionscode P-2023-03 bei der Anzeigenbestellung angeben.

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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UNSERE BELIEBTESTE 

AKTION IST WIEDER DA.



WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 44!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 44 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund von Allerheiligen am 01. November 2023  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss  
Ihre Anzeige für KW 44 spätestens am Freitag, 27.10.2023 
im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mind. 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für Wochenzeitungen & Prospekte 
in Allensbach rund um Kapplerbergstr. oder Himmelreichweg!
Bewirb dich: www.sk-logistik-jobs.de/schueler-in/
Bei Fragen: 0800 / 999 5 666

Gänse, Enten, Puten aus Weidehaltung und 
Brathähnchen auf Vorbestellung zu verkaufen.

Familie Keller, Radolfzell, Buchhof 1
Tel. 07732 7185

www.primo-stockach.de



Wer früh bucht, bekommt 10% Rabatt
Suchen Sie sich jetzt gleich Ihr Wunsch-Motiv aus und senden Sie uns Ihren Anzeigenauftrag bis zum 01.11.2023. 

Dann erhalten Sie einen Rabatt von 10 %!

Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrußanzeige ist somit rechtzeitig auf dem Weg und Sie können sich ganz 
entspannt Ihrem Weihnachtsgeschäft widmen.

Wer viel bucht, spart zusätzlich 5% bis 10%
Grüßen Sie auch Ihre Kunden und Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. Machen Sie von unseren günstigen 

Kombinationsangeboten Gebrauch! Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben frei nach Ihren Wünschen
kombinieren, nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt �        5 Ausgaben: 10 % Rabatt

Wer online bucht, bekommt 5% Rabatt
Sie mögen es einfach und bequem? Dann buchen Sie doch im Internet! 

Unser Online-Kalkulator spart Ihnen Zeit und Geld.

Auf www.primo-stockach.de können Sie Ihre Anzeige in wenigen Schritten aufgeben. 
Der Anzeigenpreis wird direkt berechnet. Jetzt testen!

SO KOMMT IHR AUFTRAG RICHTIG AN
per Post: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
per Fax: 0 77 71 93 17-40
per E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Unseren Musterkatalog auf www.primo-stockach.de anschauen.

WER FRÜH

BUCHT, BEKOMMT

10% RABATT
Senden Sie uns Ihre

Weihnachtsgrußanzeige 

bis zum 01.11.2023.



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes  
Gebiet Austräger (m/w/d):

Allensbach – Bezirk 821 – Vertretung KW 44/2023
Aletweg, Elisabeth-Mühlenweg-Str., Gnadenseeblick, Konstanzer Str.,
Otto-Marquard-Str., Richard-Dilger-Str., Thurgauweg, Zum Strandbad

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

Wir suchen Dich!
Du bist:

- weltoffen und hast eine lebensbejahende Haltung
- auf der Suche nach einer Möglichkeit, dich freiwillig 

zu engagieren,
- interessiert, dich persönlich weiterzuentwickeln
- seelisch und körperlich stabil
- bereit, auch Nachdienste zu übernehmen

Dann melde Dich bei uns:
 Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V.
 Telefon 07531 27778 
 Email info@telefonseelsorge-konstanz.de

Wir bieten Dir:
- eine umfassende und praxisnahe Ausbildung in 

Kommunikation und Beratung
- Fortbildungen zu aktuellen Themen
- Supervision in Kleingruppen
- ein offenes Team aus ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen
- schöne Dienstzimmer
- festliche Events zum 

geselligen Austausch im 
Jahresverlauf

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



KOMPETENZ AM SEE KW 43

Das IDEALE Umfeld für Ihre Werbung

SONDERSEITEN
Die Termine für das kommende Jahr  

finden Sie unter www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Kompetenz am See
Die Adresse in Ihrer Region

SONDERSEITEN SPECIAL IN ALLENSBACH  LITZELSTETTEN  DINGELSDORF  REICHENAU



Wollmatinger Straße 54   78467 Konstanz
Telefon 07531 / 6 21 10   Telefax 07531 / 5 04 14

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben auf - be - bio - chaus - chel - chen - des - 
dress - du - er - es - es - fe - frueh - ge - gen - haen - he 
- hue - ich - in - in - ing - jahrs - ki - lass - lek - loh - man 
- mat - mes - nan - nend - ni - nung - ord - phir - pres - 
ra - sa - schen - schub - se - see - so - sta - straf - taeu 
- te - teil - ter - tor - tro - vor - wer - zo sind 22 Wörter 
zu bilden, deren erste und vierte Buchstaben, jeweils 
von oben nach unten gelesen, eine Redensart ergeben.

1. dt. TV-Entertainer, † (Alfred)

2. tropische Gewürzwurzel

3. Amnestie

4. männliches Mannequin

5. Fristverlängerung

6. eine Backware

7. Fremdwortteil: hinein

8. Pampastrauß

9. Ausstellung in Leipzig

10. einträglich

11. egozentrisch

12. Buch der Bibel

13. „Waffe“ der Bienen

14. ein Halbedelstein

15. Fußballkeeper

16. Rufname Laudas †

17. systematische Einheit

18. Landstraße

19. Schlafstätte

20. betrügen, vorgaukeln

21. inzwischen, derweil

22. kleiner, starker Kaffee

Lösung: 1. Biolek, 2. Ingwer, 3. Straferlass, 4. Dressman, 5. Aufschub, 6. Hefe-
teilchen, 7. intro, 8. Nandu, 9. Fruehjahrsmesse, 10. lohnend, 11. ichbezogen, 
12. Esra, 13. Stachel, 14. Saphir, 15. Torhueter, 16. Niki, 17. Ordnung, 18. Chaus-
see, 19. Haengematte, 20. vortaeuschen, 21. indes, 22. Espresso – Bis dahin 
fl iesst noch viel Wasser den Bach hinunter.
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PRIMO-RÄTSELSPASS

Inh. Dagmar Rettig
Seestraße 15 • Ecke Bahnhofstraße • 78315 Radolfzell  
Telefon/Fax 07732/2062

Lassen Sie sich von der neuen

Herbstmode begeistern

von Größe 38 bis 52

KOMPETENZ AM SEE KW 43




